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XXV. Nachtrag
zum Geschäftsreglement des Kantonsrates
vom 14. Juni 2023

Der Kantonsrat des Kantons St.Gallen
hat von der Botschaft des Präsidiums vom 11. Januar 20231 Kenntnis genommen 
und
erlässt:2

I.

Der Erlass  «Geschäftsreglement  des  Kantonsrates  vom 24. Oktober 1979»3 wird 
wie folgt geändert:

Art.  3
1 (geändert)  Nach einer Gesamterneuerung eröffnet  die amtsjüngste Ratspräsi-
dentin oder  der amtsjüngste Ratspräsident,  die oder  der anwesend ist, die erste 
Sitzung des Kantonsrates. Ist keine ehemalige Ratspräsidentin und kein ehemali-
ger Ratspräsident anwesend, eröffnet das amtsälteste anwesende Mitglied die Sit-
zung, unter mehreren das an Jahren älteste.
2 (geändert)  Er  Sie oder er  leitet das Verfahren über die Gültigkeit der Wahlen, 
die Vereidigung des Rates sowie die Wahl der Stimmenzähler und des Präsiden-
ten.:
a) (neu) das Verfahren über die Gültigkeit der Wahlen;
b) (neu) die Vereidigung des Rates;
c) (neu) die Wahl der Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler;
d) (neu) die Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten.
3 (geändert)  Drei  Ratsmitglieder,  die bereits  in früheren Amtsjahren  Stimmen-
zählerinnen  oder  Stimmenzähler  gewesen  sind,  amten als  provisorische Stim-
menzählerinnen und Stimmenzähler.

1 ABl 2023-00.088.195.
2 In Vollzug ab 1. Juli 2023.
3 sGS 131.11.
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Art.  4
1 (geändert)  Das Präsidium des Kantonsrates setzt sich aus der Präsidentin oder 
dem Präsidenten, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten, drei Stimmen-
zählernStimmenzählerinnen und  Stimmenzählern  sowie  den Fraktionspräsi-
dentinnen und Fraktionspräsidenten zusammen.

Art.  5
(Artikeltitel geändert) b) Präsident, Vizepräsident, StimmenzählerEngeres Präsi-
dium
1 (geändert)  Der Kantonsrat wählt zu Beginn der Junisession zuerst die Stimmen-
zählerinnen und Stimmenzähler, dann die Präsidentin oder den Präsidenten und 
die Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten.
2 (geändert)  Präsidentin oder Präsident, Vizepräsidentin oder Vizepräsident so-
wie Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler können für die nächsten zwei Jahre 
in gleicher Eigenschaft nicht wiedergewählt werden.
3 (geändert)  Die  Gewählten  bleiben  bis  zur  Wahl  ihrer  Nachfolgerinnen  und 
Nachfolger im Amt.

Art.  6
(Artikeltitel geändert) c) Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten
1 (geändert)  Die  Fraktionspräsidentinnen  und  Fraktionspräsidenten  können 
sich an den Sitzungen des Präsidiums ausnahmsweise vertreten lassen.

Art.  7
1   Das Präsidium:
c) (geändert) wählt  Mitglieder  sowie  Präsidentinnen  und  Präsidenten  der 

Kommissionen, soweit sie nicht vom Kantonsrat gewählt werden;
cbis) (geändert) wählt auf Antrag der Staatssekretärin oder des Staatssekretärs die 

Leiterin oder den Leiter  der Parlamentsdienste und legt vorgängig das ent-
sprechende Wahlverfahren fest;

h) (geändert) vereinbart mit  der Staatssekretärin oder  dem Staatssekretär die 
unterstützenden Leistungen der Staatskanzlei im Aufgabenbereich der Parla-
mentsdienste.

3 (geändert)  Das Präsidium erlässt unter Zuzug  der Präsidentin oder  des Präsi-
denten  der  vorberatenden  Kommission  die  erläuternden  Berichte  für  Volksab-
stimmungen, soweit der Kantonsrat im Einzelfall nichts anderes beschliesst.

Art.  8
(Artikeltitel geändert) Präsidentin oder Präsident
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1 (geändert)  Der Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Verhandlungen des 
Kantonsrates und des Präsidiums.
2 (geändert)  ErSie oder er vertritt den Kantonsrat nach aussen, wacht über dessen 
Rechte sowie über die Befolgung des Reglementes und sorgt für Ruhe und Ord-
nung im Sitzungssaal.
3 (geändert)  ErSie oder er unterzeichnet  zusammen mit  der Leiterin  oder dem 
Leiter der Parlamentsdienste im Namen des Kantonsrates.
4 (geändert)  ErSie oder er kann anstelle des Präsidiums dringliche Ersatzwahlen 
in Kommissionen treffen.

Art.  9
(Artikeltitel geändert) Vizepräsidentin oder Vizepräsident
1 (geändert)  Der  Die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident vertritt  die Präsi-
dentin oder den Präsidenten, wenn diese oder dieser verhindert ist.

Art.  10
(Artikeltitel geändert) Interimspräsidentin oder Interimspräsident
1 (geändert)  Wenn die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsidentin 
oder der  Vizepräsident verhindert sind, leitet  die abgetretene Präsidentin oder 
der abgetretene Präsident, allenfalls deren oder dessen Vorgängerin oder Vorgän-
ger, die Verhandlungen des Kantonsrates.
2 (geändert)  Ist keine ehemalige Präsidentin oder kein ehemaliger Präsident an-
wesend, so leitet das älteste anwesende Mitglied die Wahl einer Interimspräsiden-
tin oder eines Interimspräsidenten.

Art.  11
(Artikeltitel geändert) Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler
1 (geändert)  Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler führen die Anwesen-
heitskontrolle des Kantonsrates und ermitteln die Abstimmungs- und Wahlergeb-
nisse.
2 (geändert)  Ist  eine  Stimmenzählerin  oder  ein  Stimmenzähler  während  der 
Ratsverhandlungen verhindert, so bezeichnet  die Präsidentin oder der Präsident 
eine frühere Stimmenzählerin oder  einen früheren Stimmenzähler als  Stellver-
treterin oder  Stellvertreter.  Dieser  Diese oder dieser  soll  nach Möglichkeit  der 
gleichen Fraktion angehören wie die verhinderte Stimmenzählerin oder der ver-
hinderte Stimmenzähler.
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3 (geändert)  Sind in einer Session zeitraubende geheime Wahlen durchzuführen, 
so kann das  Präsidium zusätzliche  Stimmenzählergruppen  Gruppen von Stim-
menzählerinnen und Stimmenzählern einsetzen. Nach Möglichkeit werden frü-
here Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler beigezogen.

Art.  14bis

2 (geändert)  Bei  Ersatzwahlen während der  Amtsdauer tritt  sie  nur zusammen, 
wenn  ihre Präsidentin oder  ihr Präsident es anordnet oder wenn es vom Präsi-
dium oder aus der Mitte des Rates verlangt wird. Im Übrigen prüft  die Kommissi-
onspräsidentin oder der Kommissionspräsident, ob die Wahl gültig ist.

Art.  19
1 (geändert)  Die  Präsidentinnen und  Präsidenten der Rechtspflege-, der Staats-
wirtschaftlichen und der Finanzkommission besprechen Abgrenzung und gegen-
seitige Ergänzung der Kommissionstätigkeit.  DerDie Präsidentin oder der Präsi-
dent des Kantonsrates lädt sie bei Bedarf zu einer Aussprache ein.
2 (geändert)  Das Präsidium kann die Präsidentinnen und Präsidenten der ständi-
gen Kommissionen zur Besprechung gemeinsamer Fragen zusammenrufen.

Art.  19bis

1 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident einer ständigen Kommission 
kann bei Bedarf zur gegenseitigen Information und Abstimmung der Kommissi-
onstätigkeiten an Sitzungen von anderen ständigen Kommissionen mit beratender 
Stimme teilnehmen.
2 (geändert)  SeineIhre oder seine Teilnahme erfolgt:
b) (geändert) auf Beschluss der von ihr oder ihm geleiteten Kommission;

Art.  20
2 (geändert)  Der  Die Kommissionspräsidentin oder der  Kommissionspräsident 
darf  der  Kommission  insgesamt  acht  Jahre  angehören,  davon  höchstens  sechs 
Jahre als Präsidentin oder Präsident.

Art.  21
1 (geändert)  Der  Kantonsrat  bestellt vorberatende  Kommissionen  für  Vorlagen, 
die nicht durch Reglement oder Beschluss einer ständigen Kommission zugewie-
sen werden. Er bestimmt die Mitgliederzahl und die Fraktion,  welche  die  Präsi-
dentin oder  den Präsidenten stellt. Ausnahmsweise wählt er die Mitglieder und 
die Präsidentin oder den Präsidenten.
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Art.  21bis

1 (geändert)  Der Kantonsrat kann ausnahmsweise besondere Kommissionen für 
Vorlagen  und  Angelegenheiten  bestellen,  die  durch  Reglement  einer  ständigen 
Kommission zugewiesen werden. Er bestimmt die Mitgliederzahl und die Frak-
tion, welche die Präsidentin oder den Präsidenten stellt. Ausnahmsweise wählt er 
die Mitglieder und die Präsidentin oder den Präsidenten.

Art.  23
1   Die Kommission kann im Rahmen ihres Auftrags:
b) (geändert) MitarbeiterMitarbeitende des Staates und seiner Anstalten über 

Sachverhalte befragen;
e) (geändert) Interessenvertreterinnen und Interessenvertreter anhören.

Art.  23bis

(Artikeltitel geändert) FraktionsbeobachterBeobachterinnen und Beobachter
1 (geändert)  Fraktionen können ein Fraktionsmitglied als Beobachterin oder Be-
obachter in die ständigen Kommissionen delegieren, in denen sie nicht vertreten 
sind, ausgenommen in die Redaktionskommission.
2 (geändert)  DerDie Beobachterin oder der Beobachter kann sich in der Kom-
mission an der Diskussion beteiligen und Anträge stellen, nicht aber abstimmen.

Art.  25
3 (geändert)  Der Die Präsidentin oder der Präsident der vorberatenden Kommis-
sion soll in der Regel einer anderen Fraktion angehören als die Vorsteherin oder 
der Vorsteher des zuständigen Departementes.

Art.  29
2 (geändert)  Mitglieder, die das Gelübde leisten, haben es unterzeichnet der Präsi-
dentin oder dem Präsidenten einzureichen. DieserDiese oder dieser gibt dem Rat 
davon Kenntnis.

Art.  31bis

1   Bei Amtsantritt legt das Mitglied offen:
a) (geändert) berufliche Tätigkeit und Arbeitgeberin oder Arbeitgeber;

Art.  32
1   Ein Mitglied hat in Ausstand zu treten, wenn:
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b) (geändert) es selbst, eine nächste Angehörige oder ein nächster Angehöriger 
oder eine private Auftraggeberin oder ein privater Auftraggeber an einem 
nicht  allgemeinverbindlichen  Beschluss  des  Kantonsrates  ein  unmittelbares 
privates Interesse hat.

Art.  36
2 (geändert)  DerDie  Präsidentin  oder  der Präsident  mahnt  mündlich  oder 
schriftlich Mitglieder zur Ordnung, die:
b) (geändert) durch ihre Äusserungen oder ihr Verhalten die Würde des Rates, 

einzelner Mitglieder, anderer Behörden oder von Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern verletzen;

3 (geändert)  Der  Die Präsidentin oder  der  Präsident  kann einem Mitglied  im 
Wiederholungsfall oder bei schwerem Verstoss eine Rüge erteilen oder das Wort 
entziehen. Bei besonders schwerer Verfehlung kann sie oder er es aus dem Sit-
zungssaal weisen. Über Einsprachen entscheidet der Kantonsrat.

Art.  37
2 (geändert)  DerDie Vorsteherin oder der Vorsteher des  zuständigen Departe-
mentes vertritt die Regierung in den Sitzungen der vorberatenden Kommission.

Art.  38
3 (geändert)  Die Handgelübde-Formel lautet: «Ihr werdet geloben: die Verfassung 
und Gesetze getreulich zu halten, die Pflichten Eures Amtes mit aller Gewissen-
haftigkeit, ohne Ansehen der Person, zu erfüllen, dafür weder Geld noch Gabe, sei  
es mittelbar oder unmittelbar,  anzunehmen und die öffentliche Wohlfahrt nach 
Kräften zu fördern, redlich, treu und ohne Falsch, so wie Ihr es vor Eurem Gewis -
sen verantworten möget.» Nach Vorlesen der Handgelübde-Formel reichen Mit-
glieder der Regierung der Präsidentin oder dem Präsidenten die rechte Hand und 
sprechen nach: «Das gelobe ich.»

Art.  43
(Artikeltitel geändert) Staatssekretärin oder Staatssekretär
a) Aufgaben
2 (geändert)  DerDie Staatssekretärin oder der Staatssekretär nimmt an den Sit-
zungen  des  Kantonsrates  teil  und  hat  das  Recht,  sich  in  Angelegenheiten  der 
Staatskanzlei an der Diskussion zu beteiligen.
3 (geändert)  ErSie oder er hat im Präsidium beratende Stimme, soweit  der Ge-
schäftskreis der Staatskanzlei oder die Zusammenarbeit zwischen Regierung und 
Kantonsrat betroffen sind.
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Art.  44
1 (geändert)  DerDie Staatssekretärin oder der Staatssekretär leistet den Pflichteid 
oder das Handgelübde vor dem Kantonsrat zusammen mit den Mitgliedern der 
Regierung.

Art.  45bis

1 (geändert)  Die Leiterin oder der Leiter der Parlamentsdienste führt unter Auf-
sicht des Präsidiums und nach dessen Weisungen die Parlamentsdienste. Sie oder 
er ist der Präsidentin oder dem Präsidenten unterstellt und hat die Stellung einer 
Generalsekretärin oder eines Generalsekretärs.
2   Die Leiterin oder der Leiter der Parlamentsdienste:
abis) (geändert) steht der Präsidentin oder dem Präsidenten in der Amtsführung 

zur Seite;

Art.  46bis

1   Der parlamentarische Kommissionsdienst  unterstützt  die Kommissionen und 
die Vertretungen des Kantonsrates, indem er insbesondere:
f) (geändert) weitere ihm vom Präsidium und im Einzelfall  vomvon der Kom-

missionspräsidentin oder dem Kommissionspräsidenten übertragene Aufga-
ben erfüllt.

Art.  50
1 (geändert)  DerDie Kommissionspräsidentin  oder  der Kommissionspräsident 
setzt nach Anhören des zuständigen Departementes Ort und Zeit der Kommissi-
onssitzung  fest. Bei  der  Festsetzung des  Orts  ist  darauf  zu achten,  dass  für  die 
Raummiete und -nutzung in der Regel keine Kosten entstehen.

Art.  51
(Artikeltitel geändert) Geschäftsführerin oder GeschäftsführerGeschäftsführung
2 (geändert)  DerDie Kommissionspräsidentin  oder  der Kommissionspräsident 
bezeichnet als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer einer nichtständigen Kom-
mission:

(Aufzählung unverändert)
3 (geändert)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer führt unter Aufsicht 
der Kommissionspräsidentin oder  des Kommissionspräsidenten das Protokoll, 
steht ihr oder ihm für weitere Dienstleistungen zur Verfügung und übermittelt 
den Parlamentsdiensten die erforderlichen Angaben und Mitteilungen.
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Art.  52
(Artikeltitel geändert) Weitere Teilnehmerinnen und Teilnehmer
a) Beizug
1 (geändert)  Der  Die Kommissionspräsidentin oder der  Kommissionspräsident 
bezeichnet nach Anhören des zuständigen Departementes die  MitarbeiterMitar-
beitenden der Staatsverwaltung, die zur Kommissionssitzung beigezogen werden.
2 (geändert)  Die Kommission beschliesst über die Einladung von Sachverständi-
gen sowie von Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern.

Art.  53
1 (geändert)  Sachbearbeiterinnen und  Sachbearbeiter haben beratende Stimme. 
Sie können den Kommissionsberatungen folgen, soweit sie die Vorlage bearbeitet 
haben.
2 (geändert)  Im Übrigen beschränkt sich der Beizug von  MitarbeiternMitarbei-
tenden der Staatsverwaltung, von Sachverständigen undsowie von Interessenver-
treterinnen und Interessenvertretern auf die Befragung. In der Regel verlassen sie 
die Kommissionssitzung nach der Befragung.

Art.  55
2 (geändert)  Kann ein Kommissionsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen, 
entschuldigt es sich rechtzeitig bei der Kommissionspräsidentin oder beim Kom-
missionspräsidenten.
3 (geändert)  Kann ein Kommissionsmitglied im Wesentlichen nicht an den Ver-
handlungen teilnehmen, reicht es der Fraktionspräsidentin oder dem Fraktions-
präsidenten seinen Rücktritt ein. Dieser Diese oder dieser macht der Präsidentin 
oder dem Präsidenten einen Vorschlag für die Ersatzwahl.

Art.  55bis

2 (geändert)  Zu Beginn jeder Sitzung haben sich die Mitglieder in eine Liste einzu-
tragen.  DerDie Kommissionspräsidentin oder der Kommissionspräsident kann 
bei längeren Sitzungen die Anwesenheit der Mitglieder ein zweites Mal feststellen 
lassen.

Art.  57
1 (geändert)  Die  Kommission  kann  auf  Antrag  der  Kommissionspräsidentin 
oder des Kommissionspräsidenten einen Zirkulationsbeschluss fassen, wenn:

(Aufzählung unverändert)
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Art.  58
3 (geändert)  DerDie  Präsidentin  oder  der Präsident  stimmt  mit  und  gibt  bei 
Stimmengleichheit den Stichentscheid.

Art.  59
2   Nicht bekannt gegeben werden dürfen:
b) (geändert) die Urheberinnen und Urheber einzelner Meinungsäusserungen.

Art.  61
1 (geändert)  Die Geschäftsführerin oder der Geschäftsführer übermittelt die Kom-
missionsanträge  unmittelbar  nach  Abschluss  der  Beratungen  der  Leiterin  oder 
dem Leiter der Parlamentsdienste zur Weiterleitung an den Kantonsrat und  der 
Staatssekretärin oder dem Staatssekretär zur Weiterleitung an die Regierung.

Art.  63
1 (geändert)  Soweit kein schriftlicher Bericht unterbreitet wird, lässt die Kommis-
sion durch ihre Präsidentin oder ihren Präsidenten mündlich Bericht erstatten.
2 (geändert)  Die  Kommission  kann  eine  andere  Berichterstatterin  oder  einen 
anderen Berichterstatter bezeichnen.

Art.  66bis

1 (geändert)  Die Geschäftsführerin  oder  der Geschäftsführer legt  den Protokoll-
entwurf der Kommissionspräsidentin oder dem Kommissionspräsidenten innert 
Wochenfrist zur Genehmigung vor.

Art.  73
3 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident bestimmt die Tagesordnung.

Art.  74
1 (geändert)  Wer an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, hat den Grund der Prä-
sidentin oder dem Präsidenten wenn möglich schriftlich und im Voraus, spätes-
tens aber zwei Stunden nach Sitzungsbeginn mitzuteilen.

Art.  75
1 (geändert)  Zu Beginn jeder Sitzung haben sich die Mitglieder in eine Liste einzu-
tragen.  Die  Stimmenzählerinnen und  Stimmenzähler können bei  längeren Sit-
zungen die Anwesenheit der Mitglieder ein zweites Mal feststellen.
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4 (geändert)  Anträge stellen, sich an der Diskussion beteiligen sowie an Wahlen 
und Abstimmungen teilnehmen kann, wer an ihrem oder seinem Platz ist.

Art.  76
2 (geändert)  Vermutet die Präsidentin oder der Präsident, die Zahl der Anwesen-
den sei geringer, lässt sie oder er die Anwesenheit der Ratsmitglieder feststellen.

Art.  79
1 (geändert)  Den Vertretern der MedienMedienschaffenden werden soweit mög-
lich besondere Plätze angewiesen.
3 (geändert)  MedienvertreterMedienschaffende,  die  regelmässig  über  die 
Kantonsratsverhandlungen berichten,  erhalten die  Beratungsunterlagen  und die 
organisatorischen Mitteilungen gleichzeitig mit den Mitgliedern des Kantonsrates.

Art.  80
2 (geändert)  Den MedienvertreternMedienschaffenden kann die Anwesenheit bei 
geschlossener  Sitzung gestattet  werden mit  der  Auflage,  dass  sie  nur  kurz und 
ohne NamennennungNamensnennung berichten.

Art.  81
1 (geändert)  Entsteht Unruhe auf der Tribüne, so lässt sie  die Präsidentin oder 
der Präsident nach fruchtloser Mahnung räumen und schliessen.

Art.  82
3 (geändert)  Ausser  den  im  Geschäftsverzeichnis  aufgeführten  Geschäften  sind 
nur  Mitteilungen  der  Präsidentin  oder  des  Präsidenten  und  ausnahmsweise, 
wenn das Präsidium es gestattet, Erklärungen der Regierung und der Fraktionen, 
persönliche Erklärungen von Ratsmitgliedern, die sich auf höchstens drei Minuten 
beschränken, und Richtigstellungen zulässig.

Art.  84
2 (geändert)  Anträge von Ratsmitgliedern werden während der Session ausgeteilt, 
wenn sie rechtzeitig den Parlamentsdiensten übermittelt werden. Andernfalls sind 
sie  der Präsidentin oder  dem Präsidenten schriftlich einzureichen, der sie dem 
Rat mündlich bekannt gibt. Den Parlamentsdiensten oder  der Präsidentin oder 
dem Präsidenten  schriftlich  eingereichte  Anträge  bedürfen  der  Bestätigung der 
Antragstellerin oder des Antragstellers bei der Beratung.
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Art.  86
1 (geändert)  Wer sprechen will, hat sich bei der Präsidentin oder beim Präsiden-
ten anzumelden.
2 (geändert)  Der Die Präsidentin oder der Präsident erteilt das Wort in der Rei-
henfolge  der  Anmeldungen.  Der  Die Kommissionsberichterstatterin  oder  der 
Kommissionsberichterstatter und die Vorsteherin oder der Vorsteher des zustän-
digen Departementes haben jedoch Vorrang.
3 (geändert)  Will  die  Präsidentin  oder  der  Präsident  ausnahmsweise  selbst  als 
Mitglied des Rates sprechen, so hat sie oder er sich bei der Vizepräsidentin oder 
beim Vizepräsidenten anzumelden.  Mitglieder des Präsidiums sprechen aus der 
Mitte des Rates.

Art.  87
1 (geändert)  Mit  Ausnahme  der  KommissionsberichterstatterKommissionsbe-
richterstatterinnen und Kommissionsberichterstatter  sowie  der  Vertreterin 
oder des Vertreters der Regierung darf kein Mitglied über den nämlichen Gegen-
stand mehr als zweimal sprechen. Vorbehalten bleibt  eine persönliche Berichti-
gung.
2 (geändert)  Weicht  eine Rednerin oder  ein Redner von dem zur Beratung ste-
henden Gegenstand ab,  so ermahnt  ihn  die Präsidentin oder  der Präsident sie 
oder ihn, zur Sache zu sprechen.

Art.  88
(Artikeltitel geändert) c) Schluss der RednerlisteRedeliste
1 (geändert)  Wird  Schluss  der  RednerlisteRedeliste verlangt  und  vom  Rat  be-
schlossen, so erhalten noch die bereits in der  RednerlisteRedeliste eingetragenen 
Mitglieder,  die Vertreterin oder der Vertreter der Regierung und zuletzt die Be-
richterstatterin  oder der  Berichterstatter  der  vorberatenden  Kommission  das 
Wort.

Art.  89
2 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident hat vor der Beschlussfassung 
auf diese Folge hinzuweisen.
3 (geändert)  DemDer Berichterstatterin oder dem Berichterstatter der vorbera-
tenden Kommission und der Regierung steht eine kurze abschliessende Stellung-
nahme zu.
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Art.  90
1 (geändert)  Haben die angemeldeten Rednerinnen und Redner gesprochen oder 
ist Schluss der Diskussion beschlossen worden, so erklärt die Präsidentin oder der 
Präsident die Diskussion als geschlossen.

Art.  93
4 (geändert)  Besteht eine gesetzliche Pflicht, auf die Vorlage einzutreten, verweist 
die Präsidentin oder der Präsident darauf. Nach einer Eintretensdiskussion ent-
fällt die Abstimmung über das Eintreten.

Art.  96
1 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident fragt am Ende der Spezialdis-
kussion, ob Rückkommensanträge gestellt werden.
2 (geändert)  Der  Die Antragstellerin oder der  Antragsteller kann darlegen, wie 
sie oder er die Vorlage im Fall des Rückkommens geändert sehen will.

Art.  99
3 (geändert)  DerDie Kommissionsberichterstatterin  oder der Kommissionsbe-
richterstatter kann Anregungen zur Prüfung auf die zweite Lesung entgegenneh-
men.

Art.  102
2 (geändert)  Vor der Schlussabstimmung eröffnet die Präsidentin oder der Präsi-
dent die Diskussion über die Anträge der Redaktionskommission sowie die allge-
meine Diskussion, in welcher das Beratungsergebnis gewürdigt und zur Schlussab-
stimmung Stellung genommen werden kann.

Art.  106
3 (geändert)  Nach der Spezialdiskussion stellt die Präsidentin oder der Präsident 
Kenntnisnahme des Berichts fest.

Art.  107
2bis (geändert)  Mehr als  drei  ErstunterzeichnerErstunterzeichnende von Motio-
nen, Postulaten, Interpellationen und Einfachen Anfragen sind lediglich in jenen 
Fällen zulässig, in denen alle ErstunterzeichnerErstunterzeichnenden einer ande-
ren Fraktion angehören.
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3 (geändert)  Der Wortlaut samt Liste der  UnterzeichnerUnterzeichnenden wird 
spätestens am Ende der Session zur Verfügung gestellt.

Art.  109
1 (geändert)  Der ErstunterzeichnerDie oder der Erstunterzeichnende kann:

(Aufzählung unverändert)
2 (geändert)  Motionen,  Postulate oder Interpellationen,  die zurückgezogen oder 
umgewandelt werden oder deren ErstunterzeichnerErstunterzeichnende aus dem 
Rat ausgeschieden istsind, können am nächsten Sitzungstag von einer oder einem 
MitunterzeichnerMitunterzeichnenden übernommen werden.
3 (geändert)  Einfache Anfragen können von der Fragestellerin oder vom Frage-
steller zurückgezogen werden.

Art.  113
2 (geändert)  Der Die Präsidentin oder der Präsident weist weitschweifige Motio-
nen und Postulate zur Kürzung an den Erstunterzeichnerdie Erstunterzeichnen-
den zurück.

Art.  115
1 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident stellt fest, ob Eintreten auf 
die Motion oder das Postulat bestritten wird.
2 (geändert)  Wird Eintreten nicht bestritten, stellt die Präsidentin oder der Präsi-
dent Eintreten des Rates auf die Motion oder das Postulat fest.
3 (geändert)  Wird  Eintreten  bestritten,  wird  eine  Eintretensdiskussion  geführt. 
Der Erstunterzeichner Die oder der Erstunterzeichnende erhält für höchstens 15 
Minuten das Wort zur Begründung, anschliessend, wer sich an der Diskussion be-
teiligen will. Will die Regierung die Motion oder das Postulat bestreiten oder eine 
besondere  Erklärung  abgeben,  erhält ihre  Vertreterin  oder ihr  Vertreter  für 
höchstens 15 Minuten das Wort.

Art.  119
3 (geändert)  Der  Die Präsidentin oder der  Präsident weist weitschweifige Inter-
pellationen zur Kürzung an den Erstunterzeichnerdie Erstunterzeichnenden zu-
rück.
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Art.  122
1 (geändert)  Dem  Erstunterzeichner  Der  oder  dem  Erstunterzeichnenden  der 
Interpellation und allenfalls der Vertreterin oder dem Vertreter  der Regierung 
steht nach der Beantwortung eine kurze Stellungnahme von höchstens drei Minu-
ten Dauer zu.

Art.  123
1 (geändert)  Die Einfache Anfrage enthält eine Frage über einen Gegenstand der 
Staatstätigkeit. Sie wird nur  von der Fragestellerin oder  vom Fragesteller unter-
zeichnet.

Art.  127bis

1 (geändert)  DerDie Kommissionspräsidentin  oder  der Kommissionspräsident 
weist weitschweifige oder Sitte und Anstand verletzende Eingaben zur Behebung 
der Mängel zurück.
2 (geändert)  ErSie oder er kann die Nichtbehandlung für den Fall androhen, dass 
die Mängel nicht innert gesetzter Frist behoben werden.

Art.  129
1 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident bezeichnet vor jeder Abstim-
mung die Anträge und den Gang der Abstimmung.

Art.  133
(Artikeltitel geändert) Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten
1 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident stimmt nur, wenn Stimmen-
gleichheit festgestellt ist.
2 (geändert)  ErSie oder er kann stimmen, wenn eine bestimmte Stimmenzahl vor-
geschrieben ist.

Art.  133ter

2 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident gibt das Abstimmungsergeb-
nis bekannt.

Art.  133quinquies

1   Ohne die elektronische Abstimmungsanlage wird abgestimmt:
a) (geändert) in  besonderen Fällen auf  Anordnung  der Präsidentin oder  des 

Präsidenten;
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Art.  134
2 (geändert)  Wenn die  Stimmenzählerinnen und  Stimmenzähler nicht einstim-
mig erklären,  dass die Mehrheit  unzweifelhaft vorhanden sei,  wird die Abstim-
mung wiederholt.

Art.  135
1   Durch Aufstehen zum Zweck des Abzählens wird abgestimmt:
a) (geändert) wenn nach Wiederholung der Abstimmung die Stimmenzählerin-

nen und Stimmenzähler das Handmehr nicht unzweifelhaft feststellen;

Art.  138
1 (geändert)  Zu Beginn der Wahl verweist die Präsidentin oder der Präsident auf 
die Wahlvorschläge.
2 (geändert)  ErSie oder er gibt Gelegenheit, weitere Vorschläge aus der Mitte des 
Rates zu machen sowie die Vorschläge zu begründen und zu diskutieren.

Art.  139
2 (geändert)  Im ersten und zweiten Wahlgang können alle wählbaren Personen 
gewählt werden. Vom dritten Wahlgang an kann für eine neue Kandidatin oder 
einen neuen Kandidaten keine gültige Stimme mehr abgegeben werden. Vom vier-
ten Wahlgang an kann für die Kandidatin oder den Kandidaten, der im vorherge-
henden Wahlgang die geringste Stimmenzahl erhalten hat, keine gültige Stimme 
mehr abgegeben werden. Bei Stimmengleichheit  zieht die Präsidentin oder der 
Präsident das Los.

Art.  140
1 (geändert)  Die  Stimmenzählerinnen und  Stimmenzähler  sowie  die  ständigen 
und die vorberatenden Kommissionen werden in offener Abstimmung gewählt.
2 (geändert)  StimmenzählerStimmenzählerinnen und Stimmenzähler  sowie 
Kommissionen werden gesamthaft gewählt,  wenn der Rat  nicht  Einzelwahl be-
schliesst.

Art.  141
1 (geändert)  Wahlen und Genehmigungen von Wahlen sind geheim, soweit dieses 
Reglement nicht offene Stimmabgabe vorschreibt.  DerDie Präsidentin oder der 
Präsident stimmt mit.
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2 (geändert)  Die Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler übergeben den an ih-
rem Platz anwesenden Mitgliedern den Stimmzettel. DerDie Präsidentin oder der 
Präsident gibt die Zahl der ausgeteilten Stimmzettel unverzüglich bekannt.
3 (geändert)  Die  Weibelinnen  und  Weibel  sammeln  die  Stimmzettel  ein  und 
übergeben  sie  den Stimmenzählerinnen  und Stimmenzählern.  Wurden  mehr 
Stimmzettel eingesammelt als ausgeteilt, ist der Wahlgang nichtig.

Art.  142
1 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident eröffnet dem Rat nach dem 
Wahlgang die Zahl:
f) (geändert) der auf die Kandidatinnen und Kandidaten entfallenen Stimmen. 

Kandidatinnen und Kandidaten, die weniger als sieben Stimmen erhalten ha-
ben, werden ohne Namensangabe als Vereinzelte aufgeführt.

2 (geändert)  DerDie Präsidentin oder der Präsident hält fest, wer gewählt ist.

Art.  143
4 (geändert)  Erreichen mehr Personen, als zu wählen sind, das absolute Mehr, so 
fällt  die Kandidatin oder  der Kandidat mit der geringsten Stimmenzahl aus der 
Wahl. Bei Stimmengleichheit zieht die Präsidentin oder der Präsident das Los.

Art.  145
1   Das Kantonsratsprotokoll enthält:
b) (geändert) die Namen der  Sprecherinnen und  Sprecher mit dem wesentli-

chen Inhalt ihrer Ausführungen sowie mit dem Wortlaut der während der Be-
ratung gestellten Anträge;

Art.  152
2 (geändert)  Die weiteren Entschädigungen werden aufgrund der  vom  von der 
Kommissionspräsidentin  oder  dem  Kommissionspräsidenten,  von  der  Ge-
schäftsführerin oder  vomdem Geschäftsführer oder von den Parlamentsdiensten 
geprüften Listen ausgerichtet.

Art.  154
2 (geändert)  Die Ausrichtung der zusätzlichen Entschädigung ordnet  die Präsi-
dentin oder der Präsident der Fraktion an, der das Mitglied angehört.
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Gliederungstitel nach Art. 154bis

(geändert) 2.  Präsidentinnen und  Präsidenten sowie Berichterstatterinnen und 
Berichterstatter (4.2.)

Art.  155
1 (geändert)  Der Die Präsidentin oder der Präsident des Kantonsrates sowie die 
Kommissionspräsidentinnen und die Kommissionspräsidenten erhalten für die 
von ihnen geleiteten Sitzungen das doppelte Taggeld.

Art.  156
1 (geändert)  Die Präsidentin oder der  Präsident und die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident des Kantonsrates erhalten eine Aufwandentschädigung je Amts-
jahr.
2 (geändert)  Die  Präsidentinnen und  Präsidenten der ständigen Kommissionen 
erhalten eine Aufwandentschädigung je Jahr.

Art.  157
1 (geändert)  Das  Präsidium  kann  Präsidentinnen  und  Präsidenten sowie  Be-
richterstatterinnen und Berichterstattern von Kommissionen eine ausserordentli-
che Entschädigung zusprechen, wenn sie durch ihre Aufgabe ungewöhnlich bean-
sprucht werden.

Art.  158bis

(Artikeltitel geändert) b) Präsidentinnen und Präsidenten
1 (geändert)  Die Fraktionspräsidentinnen und Fraktionspräsidenten erhalten für 
die von ihnen geleiteten Fraktionssitzungen das doppelte Taggeld.

II.

[keine Änderung anderer Erlasse]

III.

[keine Aufhebung anderer Erlasse]
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IV.

Dieser Nachtrag wird ab 1. Juli 2023 angewendet.

St.Gallen, 14. Juni 2023

Die Präsidentin des Kantonsrates:
Andrea Schöb
 
Der Leiter der Parlamentsdienste:
Lukas Schmucki
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